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547 504 Börsenordnung sür die Stadt Essen

Z> 1. Die Börse ist die unter Genehmigung des
Staates stattfindendeVersammlungvon Kaufleute«,
Industriellen, Handelsmäklern und anderen Personen
behufs Erleichterung des Betriebes der Handelsgeschäfte,
insbesondere in An- und Verkauf von Produkte» der
montanenund metallurgischenIndustrie und von An¬
theilen an industriellenEtablissements.Sie steht uuter
Aufsicht der Handelskammer.

Z. 2. Die Handelskammer übt diese Aufsicht durch
eine von ihr aus der Mitte der die Börse besuchenden

Ausgegeben zu Düsseldorf am 12. Juni 1880.

Jahrgang 188V.
Kaufleute und Industriellen im Dezember jeden Jahres
für das kommende Kalenderjahr zu erwählende,aus 12
Mitgliedernbestehende Kommission (Börsenkommission)aus.

K. 3. Die Handelskammerbestimmt Lokal und Zeit
der Börsenversammlungen. Sie stellt auf Vorschlag der
Börsenkommission fest, welche Werthe in dem amtlichen
Kourszettel zu notiren sind.

Z. 4. Der Vörsenbesnch steht uuter deu nachfolgend
angegebenen Beschränkungen(M. 5—7 uud 9) Jeder¬
mann zu.

H. 5. Ausgeschlossen von den Börseuversammlnngen
sind: 1. Personen weiblichen Geschlechts.— Handels¬
frauen können sich für die Zwecke des Börsenbesuchs
männliche Stellvertreter bestellen; 2. Personen, welche
unter Vormundschaftoder väterlicher Gewalt stehen; 3.
diejenigen,über deren Vermögen der Konkurs eröffne,,
worden ist, bis zu dessen Beendigung; 4. Personen,
welche sich nicht im Vollbesitze der bürgerlichen Ehren¬
rechte befinden; 5. Personen, welche nicht Handelsge¬
schäfte, sondern andere Zwecke mit dem Börsenbesuche
verfolgen.

H. 6. Wer die Börse besuchen will, hat ein für
jedes Jahr prännmerando zu zahlendes Eintrittsgeld
zu entrichten, dessen Höhe die Handelskammer im Dezem¬
ber jeden Jahres für das kommende Jahr nach Maß¬
gabe des aufzustellenden Etats (Z. 14) festgesetzt.Eine
Erstattung des einmal gezahlten Eintrittsgeldesfindet
nicht statt. Eine Handlungsfirma, wenn sie auch mehrere
Gesellschafterhat, entrichtetnur den einfachen Betrag.
Befreit vom Eintrittsgeld sind nur die bei der Börse
augestellten Handelsmäkler.

Gegen Entrichtung des Eintrittsgeldes wird eine Ein¬
trittskarte zugefertigt, welche zugleich als Legitimation
und als Quittung dient und bei Kaufleuten auf die
Handelsfirma lautet.

Z. 7. Börsenbesucher, welche im Kreise Essen wohnen
und solche Auswärtige, welche dauernde Geschäftsver¬
bindung daselbst haben, müssen eine Eintrittskarte (Z. 6)
lösen. Andere Auswärtige können von jedem berechtig¬
ten Börsenbesucher für eine Frist von nicht länger als
8 Tagen eingeführt werden, müssen jedoch von dem Ein¬
führenden in das auf der Börse auszulegende Fremden¬
buch eingetragen werden. Nach Ablauf der 8tägigen
Frist ist, falls der Fremde die weitere Zulassung zum
Börsenbesuche wünscht, dessen Meldung bei der Börsen-



Kvmmission erforderlich, welche darüber zu entscheiden

hat, ob und eventl. auf wie lange eine Verlängerung
eintreten soll. Wird die Frist verlängert, so ist hierüber

ein Vermerk im Fremdenbuche zu machen.

Z. 8. Die Börsenkommission <Z. 2) hat die Aufgabe
und die Befugniß:

a,. die Ordnung in den Börsenversammlnngeu auf¬

recht zu erhalten;

d. die Notirung der Kourse, sowie der Preise derjeni¬

gen Produkte und Waaren, in Bezug auf welche die

Handelskammer die Notirung für nöthig erachtet, unter

Zuziehung der Handelsmäkler zu besorgen;

o. über die Zulassung zum Börsenbesuche resp, die

Ausschließung von demselben nach den Bestimmungen

der 5—7 und 9 zn entscheiden.

Z. 9. Abgesehen von den in den ZZ. 5—7 enthaltenen

Bestimmungen ist die Börsenkommission befugt, durch

besonderen Beschluß solchen Personen den Zutritt zu

den Börsenversammluugeu zn versagen, welche entweder:

a. auch ohne in Konkurs verfallen zu sein, ihre liquiden

Verpflichtungen ans Handelsgeschäften nicht rechtzeitig

oder nicht völlig erfüllt habeu, oder

d. falsche Nachrichten, welche eine Einwirkung auf das

Börsengeschäft zu übe» geeignet sind, wissentlich ver¬
breiten, oder

v. der Ruhestörung oder der Verletzung des Anstaudes

in der Börsenversammlung sich schuldig gemacht haben.

In den vorstehend zu d und o gedachten Fällen findet

nur eine zeitweise Ausschließung bis zu einer Daner
von drei Monaten statt.

In dem zu a, erwähnten Falle hat die Ausschließung

vom Börsenbesuche in der Regel nur zeitweise, bis

zum Nachweise der erfolgten Regulirung mit den Gläubi¬

gern zu erfolgen. Die dauernde Ausschließung kann

jedoch ausgesprochen werden, wenn festgestellt ist, daß

der Schuldner aus bösem Vorsatze sich der Erfüllung

seiner Verpflichtungen entzogen hat, oder durch eigene

Schuld in Folge von Operationen, welche zu seinen
Mitteln in keinem Verhältnisse standen, in den Znstand

der Zahlungseinstellung gebracht worden ist.

tz. 10. Vor Abfassung des im Z. 9 erwähnten Be¬

schlusses ist der Betheiligte vou der Börsenkommission

mit seiner mündlichen Vertheidigung zu hören. Im

Falle seines Ausbleibens bei bescheinigter Vorladung

wird gegen ihn im Versänmnißversahren verhandelt.

Die Ausschließung wird durch einen mit Gründen ver¬

sehenen Beschluß ausgesprochen. Vorladung und Mit¬

theilung des Beschlusses erfolgen in schriftlicher Aus¬

fertigung an Denjenigen, dessen Aufenthalt nicht bekannt

ist, dnrch Aushang an der Börse während 10 Tagen.

Gegen die Entscheidung der Börsenkommission steht

dem Betheiligten der Rekurs an die Handelskammer,

und gegen deren Entscheidung au die Königliche Regie¬

rung zu Düsseldorf offen binnen einer präclusivischeu

Frist von 10 Tagen, welche mit dem Tage der Be-

händignng des angegriffenen Beschlusses resp, der ange¬

griffenen Entscheidung — bei Abwesenden, deren Auf¬

enthalt unbekannt ist, mit dem ersten Tage des Aus¬

hanges an der Börse — zu laufen beginnt.

Bei der Entscheidung der Königlichen Regierung zu

Düsseldorf hat es in allen Fällen als einer endgültigen,
zu bewenden.

Durch den Rekurs wird die Vollstreckung des auf

Ausschließung gerichteten Beschlusses nicht aufgehalten.
Z. 11. Den Mitgliedern der Börsenkommission liegt

die Pflicht ob, während der Daner der Börsenversamm¬

luugeu auf Ruhe und Ordnung zu halten. Jedes

einzelne Mitglied ist befugt, diejenigen Personen, welche

nach den obigen Bestimmungen von dem Besuche der

Börse ausgeschlossen sind, ungleichen Börsenbesucher,

welche auf irgeud eine Weise in der Börseuversammlnng

die Ordnung stören, oder den Anstand verletzen, von

der Börse entfernen zu lassen.

Z. 12. Eröffnung und Schluß der Börseuversamm-

luug wird durch ein Zeichen mit der Glocke angekündigt.

Die Zeit zwischen den beiden Glockenzeichen ist die

Börsenzeit und es sollen nur diejenigen Geschäfte bei

der amtlichen Preisfeststellung Berücksichtigung finden,

welche während der Börsenzeit zum Abschlüsse gekommen

sind. Nach Beendigung der Börsenzeit dürfen keinerlei
Geschäfte mehr in dem Börsenlokale gemacht werden.

H. 13. Die Course uud Preise der gehaudelteu Werthe

bezw. Produkte sind nach Schlnß der Börse sofort unter

Zuziehung der Mäkler, welche der Börsenversammlnng

beiwohnten, von der Börsenkommission, von welcher

mindestens fünf Mitglieder an der Beschlußnahme Theil

nehmen müssen, in folgender Weise festzustellen.

Die anwesenden Börsenkommissare wählen zunächst

nnter sich einen Vorsitzenden, der die Verhandlung leitet.

Demnächst haben die Mäkler, welche bei derselben zu

erscheinen verpflichtet sind, die Preise und Course der

gehaudelten Effekten bezw. Prodnkte anzugeben und

eventl. auf Verlangen anch, unter Verdeckuug der Namen

der Kontrahenten, ihre Tagebücher vorzulegen. Nach

dieser Angabe stellt die Börsenkommission nach Stimmen¬

mehrheit die Conrsliste unter angemessener Berücksichti¬

gung der umgesetzten Quantitäten fest.

Ueber diese Verhandlung wird ein Protokoll ausge-

uommen, in das Börsenbnch eingetragen nnd von den

Kommissaren und Mäklern unterzeichnet. Die festge¬

stellten Course und Preise der in Z. 8d bezeichneten

Werthe sind sofort durch den amtlichen Kourszettel be¬

kannt zu machen.

Außer den vorbezeichneten Personen und den von

ihnen etwa zugezogenen Börsenbeamten hat Niemand zu

der Verhandlung über Festsetzung der Course uud Preise
Zutritt.

Z. 14. Alljährlich im Monat November stellt die

Börsenkommission einen Etat für die Einnahmen und

Ausgaben der Börse im nächsten Kalenderjahre auf,

welcher der Handelskammer zur Genehmigung uud Fest¬

setzung einzureichen ist.

Der Etat ist von der Handelskammer der Königlichen

Regierung zu Düsseldorf einzureichen, auch an der Börse

auszulegen und durch die „Essener Zeitung" zu ver¬

öffentlichen.



H. 15. Die Verwaltung und Verwendung der Eintritts¬

gelder steht der Handelskammer zu, welche auch Secre-
täre und Börsendiener auzustellen, sowie für Beschaffung

der Lokalitäten, Mobilien, Literalien und sonstigen Uten<

silien Sorge zu tragen hat.

Z. 16. Die Namen der Börsenkommiffare und an¬

gestellten Mäkler, Ort und Zeit der Börsenversammlungen,

Höhe des Eintrittsgeldes, Preislisten und Courszettel,

sowie alle die Börse betreffenden Beschlüsse der Handels¬
kammer werden wie dieser durch Anschlag im Börsen¬

lokale und durch Inserat in der „Essener Zeitung"

bekannt gemacht. Weitergehende Bekanntmachnngen sind
dem Ermessen der Handelskammer anheimgegeben.

§. 17. Bekanntmachungen, welche ans Requisition

der Behörde an der Börse zu machen sind, sind im
Büreau der Handelskammer einzureichen. Diese hat

sür den Ausgang und die erforderliche Aufbewahrung

zu sorgen und demnächst die geschehene Veröffentlichung

zu bescheinigen.
Bei anderen Bekanntmachungen, deren Veröffentlichung

auf diesem Wege von den Betheiligten gewünscht wird,

steht der Handelskammer die vorgängige Prüfung und

Entscheidung darüber zu, ob die Veröffentlichung zu
bewirken ist.

Bescheinigungen über die geschehene Veröffentlichung,

sowie Auszüge und Atteste aus dem Börsenbuche und

von veröffentlichten Bekanntmachungen werden von der

Handelskammer ertheilt.

Z. 18. Oeffentliche Verkäufe im Börsenlokale während

der Börsenzeit dürfen nur von den angestellten Handels¬

mäklern abgehalten und müssen von diesen asfichirt
werden.

Anf diese Asfichen findet die Bestimmung des Z. 17
keine Anwendung.

K. 19. Etwaige Wünsche und Beschwerden von Börsen¬

besuchern betreffs der in dieser Börsenordnung geregelten

Angelegenheiten sind, soweit denselben nicht alsbald durch

die Börsenkommission Abhülfe geschieht, bei der Handels¬

kammer vorzubringen, welche darüber nach Anhörung

der Betheiligten und der Börsenkommission endgültig
entscheidet.

§. 20. Spätere Abänderungen dieser Börsenordnung,
welche von der Handelskammer beschlossen werden, bedürfen

der Genehmigung des Ministers für Handel und Gewerbe

und sind gleich der gegenwärtigen Börsenordnung dnrch
Börsenanshang und Amtsblatt zur Kenntniß des Publi¬

kums zu bringen.

K. 21. Die Börsenordnung tritt mit dem 1. Juli

1880 in Geltung.

Esseu, den 16. April 1880.

Die Handelskammer für den Kreis Essen.

Die vorstehende Börsenordnung für die Stadt Essen

wird hierdurch genehmigt.
Berlin, den 21. Mai 1880.

Der Minister für Handel und Gewerbe. I. V.: Jacobi.348. 519. Die am 1. Juli d. I. fälligen Zinsen von
Preußischen Staatspapieren, sowie der Neumärkischen

Schuldverschreibungen und der Aktien und Obligationen

der Niederschlesisch-Märkischen und der Münster-Hammer

Eisenbahn können bei der Staatsschulden Tilgnngskasse

Hierselbst, Oranienstraße 94, unten links, schon vom 15.

d. M. ab täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage

und der drei letzten Geschäftstage jeden Monats, von

9 Uhr Vormittags bis 1 Uhr Nachmittags gegen Ablie¬

ferung der fälligen Kupons erhoben werden.

Von den Regierungs-Hauptkaffeu, den Bezirks-Hanpt-

kasseu der Provinz Hannover und der Kreiskasse in

Frankfurt a. M. werden diese Kupons vom 21. d. M.

ab, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage und der

Kassenrevisionstage, eingelöst werden.

Die Kupons müssen nach den einzelnen Schuldengat¬

tungen und Apoints geordnet, und es muß ihuen ein,

die Stückzahl und den Betrag der verschiedenen Apoints

enthaltendes, aufgerechnetes, unterschriebenes und mit

Angabe der Wohnung des Inhabers versehenes Ver-

zeichniß beigefügt fein.
Berlin, den 5. Juni 1880.

Haupt-Verwaltung der Staatsschulden:

Sydow. Löwe. Hering. Merleker.
Verordnungen u. Bekanntmachungen

der Königlichen Regierung.
349. 511. Wegen Ausreichung der Zinskupous
Serie II Nr. 1 bis 8 nebst Talons zu der Preußischen

konsolidirten vierprozentigen Staatsanleihe von 1876 bis

1879, zu welcher Kupons für vier Jahre ausgegeben sind.

Inhalts derjenigen Schuldverschreibungen der konsolidir¬

ten vierprozentigen Anleihe, welche in den Jahren 1876 bis

1879 ausgefertigt sind, werden zu denselben von vier

zu vier Jahren neue Zinskupons verabreicht. Demgemäß

erfolgt die Ausreichung der Kupons, Serie II Nr. 1 bis 8,

über die Zinsen für die Zeit vom 1. Juli 1880 bis

30. Juni 1884 nebst Talons von der Kontrolle der

Staatspapiere Hierselbst, Oranienstraße 92 unten rechts,

vom 14. Juni d. I. ab Vormittags von 9 bis 1 Uhr,

mit Ausnahme der Sonn- und Festtage und der Kassen-

revisionstage.

Die Kupons können bei der Kontrolle selbst in

Empfang genommen oder durch die Regierungs-Hanpt-

kassen, die Bezirks-Hauptkaffeu in Hannover, Osnabrück

nnd Lünebnrg, oder die Kreiskasse in Frankfurt a. M.

bezogen werden.

Wer die Empfangnahme bei der Kontrolle selbst

wünscht, hat bei derselben persönlich oder durch eineu

Beauftragten die zur Abhebung der neuen Serie berech¬

tigenden Talons mit einem Verzeichnisse abzugeben, zu

welchem Formulare bei der Kontrolle und in Hamburg

bei dem Kaiserlichen Postamte Nr. 2 unentgeltlich zuhaben

sind. Genügt dem Einreicher der Talons eine nummerirte

Marke als Empfangsbescheinigung, so istdas Verzeichnis nur
einfach, wünscht er eine ausdrückliche Bescheinigung, so ist es

doppelt vorzulegen. In letzterem Falle erhalten die Ein¬

reicher das eine Exemplar mit einer Empfangsbescheinigung

versehen sofort zurück. Die Marke oder Empfangsbe¬

scheinigung ist bei der Ausreichung der neuen Kupons
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zurückzugeben.

In Schriftwechsel kann die Kontrolle der

Staatspapiere sich mit den Inhabern der
Talons nicht einlassen.

Wer die Kupons durch eine der oben genannten Pro-

vinzialkassen beziehen will, hat derselben die Talons

mit einem doppelten Verzeichnisse einzureichen. Das

eine Verzeichniß wird mit einer Empfangsbescheinigung

versehen sogleich zurückgegeben und ist bei Aus¬

händigung der Kupons wieder abzuliefern. Formulare

zu diesen Verzeichnissen sind bei den gedachten Pro-

vinzialkasseu und den von den Königlichen Regierungen

in den Amtsblättern zu bezeichnenden sonstigen Kassen

unentgeltlich zu babeu.

Der Einreichung der Schuldverschreibungen bedarf

es zur Erlangung der neuen Kupons-Serie nur dann,
wenn die Talons abhanden gekommen sind; in diesem

Falle sind die Schuldverschreibungen an die Kontrolle

der Staatspapiere oder an eine der genannten Provinzial-

kassen mittelst besonderer Eingabe einzureichen.
Berlin, den 24. Mai 1880.

Haupt-Verwaltung der Staatsschulden:

Sydow. Löwe. Hering. Merleker.
S5t. 514.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem

Bemerken veröffentlicht, daß bei unserer Haupt-Kasse und

bei sämmtlichen Königlichen Steuer-Kassen 'unseres Bezirks

Formulare zu den mit den betreffenden Talons einzu¬
reichenden Verzeichnissen unentgeltlich zn haben sind.

Düsseldorf, den 2. Juni 1880. III. V. 3675.

330. 505. In Nachstehendem bringen wir eine Seitens

der Rumänischen Regierung erlassene Verordnuug, be¬

treffend fremdenpolizeiliche Anordnung, insbesondere die
Einführung von Aufeuthaltskarteu für die in Rumänien

weilenden Fremden, hierdurch zur allgemeinen Kenntniß.
Düsseldorf, den 29. Mai 1880. I. II. a,. 2750.

Art. 1. Jeder Fremde, sei er Reisender, oder in

Rumänien seßhaft, ist verpflichtet, einen Aufenthaltsschein

zu lösen, welcher jedoch nur auf Gruud eines Passes
ausgestellt wird.

Art. 2. Nur die Distriktspräfekten — jedoch in

Bukarest und Jassy auch die Polizei-Präfekten — sind

berechtigt, solche Aufenthaltsscheine zu verabfolgen.
Art. 3. Reisende, welche nach Rumänien kommen,

müssen 24 Stunde» nach ihrer Ankunft sich bei der

nächstgelegeuen Distrikts - Präfektur persönlich melden,N a ch-
d er Consumtibilien-Durch schuittspreise im Re¬
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Anmerkung 1. Bezüglich der Vergütung für die an Truppen im Monat Mai er. verabreichte Fourage geben für
sowie in Col. 9a, und 10 die Preise an. Die übrigen Kreise berechnen diese Vergütung wie folgt: Lennep wie Barmen,
wie Neuß, Rees wie Wesel.

Anmerkung 2. In Wesel kostete im Mai er. 1 Liter Milch 0,15 Mark, 1 Liter Essig 0,20 Mark, 1 Kilogr.
Düsseldorf, den 4. Juni 1880.

Art. 6. Gasthofbesitzer und Privatpersonen, welche

Weisung
gierungsbezirk Düsseldorf pro Monat Mai 1880.

Bukarest, den 26. Februar 1880,

Gerstin

Hülsenfrüchte,

vond Bauch
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701 45 2 60 3 08 40'32 40!3430 40^40 2 20 3 40 20
10 1 47 2 42 3 25 38 32^50 40 30 60 60 2 60,3 60 18

1 60 2 47 3 40 44 34 60 45 40 — 50 2 50 3 40 20

25 1 70 1 90 3 — 38 38 42 40 2 10 3 10 20

1 70 2 23 3 25 38 34 36 — 30 — 44 2 10 2 80 20

1 40 2 27 3 75 40^32 40 50 30 50 50 2 80 3 20 20

25 1 401^87 2 8142!38 54 36 60 38 43 2 20 2 95 20

— 1 60 2^80 4 05 5534 60 60 32 80 62^240 3,— 20
— 1 60 2 40 3 60 44 34 48 38 34 — 60 3 — 3 60 20

23 148 2 40 3 60 35 35 40 44 45 2^58 3 — 20
— 1 50 1 17 3 44 36 — 50 5VI— 3 60 20

27 —

27 —

40 —

31 —

27 —

30-
22'—

25 50

2450

29 —

33 —

34-

24 -
28 —

28 —

30 —

31 30

die betreffenden Kreise die gleichnamigen Notiruugsorte in Col. 5 (mittel oder da, wo nur ein Preis uotirt ist, dieser)

Düsseldorf (Land) wie Benrath, Mülheim a. d. Ruhr wie Duisburg, Mettmann wie Elberfeld, Grevenbroich

Nierenfett 1,20 Mark, 1 Kilogr. Schwarzbrod 0,20 Mark.

ihren Paß vorzeigen und einen Aufenthaltsschein lösen.

Die Behörde, welche letzteren ausstellt, behält den Paß

des Fremden zurück und antwortet denselben erst dann
aus, wenn er das Land wieder verläßt. Dieser Ver¬

pflichtung sind jene Reisenden enthoben, deren Ausent¬

halt im Lande weniger als 30 Tage beträgt. Diese

Aufenthaltszeit wird durch das Paßvisa konstatirt werden,

Art. 4. Diejenigen Reisenden, welche nach Ablauf

der 30tägigen Frist ohne Ansenthaltsschein betroffen

werden, werden so behandelt, als ob sie überhaupt kein

Reise-Dokument besäßen.

Art. 5. Das Reisen im Jnlande nach Märkten und

Landgemeinden ohne Aufenthaltsschein ist nicht gestattet

und wird als eine Uebertretnng des gegenwärtigen Regle¬

ments angesehen. Ist der Betreffende ein Fremder,

so wird angenommen, daß er überhaupt kein Reise¬

dokument besitze. Dieser Bestimmung sind nicht unter¬

worfen die Fuhrleute und Fremden von den Grenz¬

gegenden, welche täglich und mit einer für mehrere

Tage gültigen Karte aus Handelsrücksichten über die

Grenze kommen, und nach Ablauf der bestimmten Frist
wieder heimkehren.

fremde Reisende beherbergen, sind verpflichtet, der Poli¬

zei, oder wo eine solche nicht vorhanden ist, der

Kommunalbehörde, längstens 12 Stunden nach Ankunft,

schriftlich den Vor- nnd Zunamen, die Beschäftigung,

sowie die Daten der Pässe jener Reisenden, welche sie

beherbergen, bekanntzugeben. In Landgemeinden und

Marktflecken, wo keine Polizeibehörden existireu, werdeu

die Primare jeden Fremden, welcher ohne Paß, Aufeut-
haltsschein oder Identitätskarte betroffen wird, aus

ihrem Bezirk ausweisen. Dieselbe Maßregel wird auch

dann angewendet, wenn Jemand einen Aufenthaltsschein

besitzt, dessen Gültigkeitsdauer jedoch abgelaufen ist.

Art. 7. Dreißig Tage nach erfolgter Publikation

dieses Reglements müssen alle im Lande, sei es in den

Stadt- oder Landgemeinden befindlichen Fremden oder

Reisenden, welche einen längeren, als 30 tägigen Aufent¬

halt zu nehmen gedenken, mit Aufenthaltsscheinen ver¬

sehen sein. Nach Ablauf des obigen Termins wird

jeder Fremde, der ohne Aufeuthaltsscheiu betroffen wird,

als nicht im Besitze eines rechtsgültigen Reisedokuments

befindlich betrachtet und den für solche Personen be¬

stehenden polizeilichen Maßregeln unterworfen.



832. S06. Der für den Bernhard Wilde aus Hies-
feld unter dem 10. Februar cr. ausgefertigte Legitima-
tions- und Gewerbeschein Nr. 5994 ist angeblich verloren
worden. Dieser Schein wird hierdurch für ungültig
erklärt.

Düsseldorf,den 3. Juni 1880. III. III. 7386.
333 518. Die Kreisthierarztstelleder Kreise Neuß und
Grevenbroich, Regierungsbezirk Düsseldorf, ist vcikaut.
Mit derselben ist eine Remuneration von jährlich 600
Mark verbunden.

Wir fordern diejenigen Thierärzte, welche die
Befähigung für eine Kreisthierarztstelle erlangt haben
und sich um diese Stelle bewerbenwollen, hierdurch auf,
uns ihre Bewerbungen nnter Beifügung eines Lebens¬
laufes, ihrer Approbation nnd eines obrigkeitlichen Füh-
rungs-Attestes binnen 6 Wochen einzureichen.

Düsseldorf, den 29. Mai 1880. I. II». 1231.
Bekanntmachungen aus Grund des
Reichs-Gesehes vom 2l. Oktober l878.
334. 512. Ans Grund des H. 12 des Reichsgesetzes
gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬
demokratievom 21. Oktober 1878 wird hierdurch zur
öffentlichen Kenntuiß gebracht, daß die nachstehend
bezeichneten nicht periodischen Druckschriften:
1),/1'Iis politiaal voinEcl^ot' Lurops" von Daniel

Johnson, in englischer Sprache erschienenbei Samp-
son Low, Marston, Searle >K Riviugton in London,
1880;

2) die nnter dem Titel oowsckis politiczuo sn Durops"
bei E. Plon Cie. in Paris, rus 6^rg,rioi6rsNr.
10 erschienene Uebersetzungin französischer Sprache
des unter 1) genannten Werkes von A. Mazon, 1880,

nach §. 11 des gedachten Gesetzes Seitens der unter¬
zeichnetenLandespolizeibehördeverboten worden sind.

Berlin, den 2. Juni 1880.
Königliches Polizei-Präsidium: von Madai.

3»»3. 515. Auf Grund der HZ. 11 uud 15 des Reichs¬
gesetzes gegen die gemeingesährlichen Bestrebungen der
Sozialdemokratievom 21. Oktober 1878 wird die von
Julius Kräcker hier verfaßte, in Druck uud Verlag
derSchlesischen Volksbuchhandlung H. Zimmer und Comp-,
Breslau, erschienene, durch dasKönigliche Polizei-Präsidium
vorläufig in Beschlag genommene Druckschrist „Der
Kampf gegeu den Socialismus. Ein nicht ge¬
haltener Vortrag" von der unterzeichneten Landes¬
polizeibehördehiermit verboten.

Breslau, den 7. Juni 1880.
Kgl. Regierung. Abthl. des Innern. I. B.:Ziegert.
Verordnungen u. Bekanntmachungen

anderer Behörden.
33«. 516 Bergisch-Märkische Eisenbahn.

Die zehnte Serie Zinscoupons für deu Zeitraum vom
l, Jnli 1880 bis dahin 188-1 zu den -tätigen DÜssel-
dors Elberfelder Prioritäts-Actien wird vom
1. Juli c. ab bei der Eifeubahu-HauptkafseHierselbst
ausgegebenwerden.

Zu diesem Zwecke sind die zu deu Prioritäts-Actien

gehörigen Talons mit einem doppelten, nach der Reihen¬
folge geordneten,den Namen, Stand und Wohnort des
Inhabers enthaltenden Nummernverzeichnisse an die be¬
zeichnete Kasse portofrei einzuliefern, welche die neuen
Zinscoupons und Talons schleunigst übersenden,auch an
die persönlicherscheinendenPräsentanten möglichst sofort
aushändigen wird.

Formulare zu den Nummern-Verzeichnissen können bei
der Eifenbahn-Hauptkaffeunentgeltlich in Empfang ge¬
nommen werden.

Elberfeld, den 5. Juni 1880.
Königliche Eifenbahn-Direction.

337. 517. Zufolge Verfügung des Königlichen Allge¬
meinen Kriegs - Departements wird hierdurch bekannt
gemacht, daß die von Seiten des Herrn Reichskanzlers
nnter dem 7. Juni 1876 (Reichs-Gefetzblattpro 1876,
S. 165) angekündigtenVeränderungen in den Rayons
der Festung Wesel zum Abschluß gelangt sind.

Wesel, deu 8. Juui 1880.
Königliche Kommandantur.

338. 520. Durch Beschluß des Königlichen Amtsgerichts
zu Lennep vom 12. Mai c. ist die Wilhelmine Stamm,
45 Jahre alt, ohue Geschäft zu Hückeswagen wohnhaft,
zur Zeit in der Irren-Anstalt zu Grafenberg unterge¬
bracht, für entmündigt erklärt worden.

Die Herren Notarien meines Amtsbezirks werden in
Gemäßheit des Art. 501 des bürgerlichenGesetzbuches
und des H. 18 der Notariats - Ordnung hiervon iu
Kenntniß gesetzt.

Elberfeld, den 7. Juni 1880.
Der Erste Staatsanwalt: Lützeler.

Sicherheits-Polizei.
339 521 Belohnung 23 Mark.

Am 19. Mai d. I, hat in der den LandwirthenEigen
imd Thüner gehörigen, zu Bölkum, Bürgermeisterei
Wülfrath gelegenen Waldung ein Waldbrand stattge¬
funden.

Es ist anzunehmen, daß eine Brandstiftung vorliegt.
Ich ersuche alle Diejenigen, welche von dem Brande

Wissenschaft haben, mir oder der nächsten Polizeibehörde
ungesäumtdavon Mittheilung zu machen.

Elberfeld, den 8. Juni 1880.
Der Erste Staatsanwalt: Lützeler.

3K0. >524. Am 17. Mai d. I. Abends ist Hierselbst
einer Person bei Rückkehr von der Gewerbe- und Kunst¬
ausstellung, auf dem Wege zur Pferdebahn oder in der¬
selben eine silberne Cylinderuhr mit Kette gestohlen
worden.

Die Uhr gehtauf vier Steinen, hat vergoldeteRinge,
wovon das Gold meist abgeschlissen, sie ist ziemlich dick
nnd schwer, am Rande ebenso dick wie in der Mitte,
das Glas ist flach, nicht erhaben, die Zeiger sind sehr
fein, lang und dünn, von dem großen Zeiger ist vorne
etwas abgebrochen. Die Kette ist eine kurze dünne
Tallois-Kette, fast wie Gold aussehend, mit einfachem
Haken, an derselbenhängt eine kleine silberne Münze
von einem schwedischen Könige Oscar, welche wahr-



scheinlich die Jahreszahl 18S9 trägt. Auf der einen
Seite derselben ist das Bildniß des Königs, auf der

andern ein Wappen.

Ich ersuche einen Jeden, welcher über den Dieb oder

den Verbleib der gestohlenen Gegenstände Auskunft geben

kann, mir oder der nächsten Polizeibehörde hiervon Mit¬

theilung zu machen.

Düsseldorf, den 2. Juni 1880.

Der E rste Staatsanwalt: von Gnerard.

Personal-Chronik,
Äkt. 522. Ordens-Verleihungen.

Seine Majestät der Kaiser und König haben Aller-

gnädigst geruht, dem Kaplan Joseph Bruckes zu Hüls
im Kreise Kempen den Königlichen Kronenorden vierter

Klasse mit dem Abzeichen für Jubilare zu verleihen.
L. Kommunal-Verwaltung.

Der Karl August van Essen zu Willich ist zum zweiten

Beigeordneten der Bürgermeisterei Willich ernannt worden.
V. Medizinal-Verwaltnng.

Der Herr Ober-Präsident der Rheinprovinz hat dem

Apotheker Friedrich Hahne zu M.-Gladbach die Konzession

ertheilt, in dem dortselbst in der Rheydter-Straße Nr. 3

gelegenen, im Grundsteuer-Kataster und Flur V. Nr. 3047/160

eingetragenen Hause eine Apotheke zu errichten und für
eigene Rechnung zu führen.

Der Apotheker Karl Flnegel zu Craueuburg ist als

Verwalter der Apotheke der Wittwe Otto daselbst bestätigt
worden.

Angestellt im Monat Mai 1880 folgende Lehrer und
Lehrerinnen,

a. provisorisch:

1. Auernhammer, Clara, an einer Volkssch. in So¬

lingen; 2. van der Beek, Ludwig, au der kath. Volkssch.

iu Schmidthorst; 3. Berghoff, Carl, an einer Volkssch.

in Creseld; 4. Dellmann, Veronika, an einer Volkssch.

des Stadtkr. Barmen; 5. Deuser, Wilhelm, an der kath.

Volkssch. in Angermund; 6. Ditzen, Wilhelm, an einer

Volkssch. in Rhehdt; 7. Dohmen, Carl, an einer Volkssch.

des Stadtkr. Elberseld; 8. Engels, Wilhelm, an der

kath. Volkssch. in Liedberg; 9. Geh, Eugenie, an einer

Volkssch. in Remscheid; 10. Gragert, Anna, an einer

Volkssch. des Stadtkr. Düsseldorf; 11. Heinen, Heinrich,

an der kath. Volkssch. in Huckingen; 12. Hornscheidt,

Johann, an einer Volkssch. in Creseld; 13. Hoppen,

Heinrich, an einer Volkssch. der Bgmstr. Merscheid;

14. Hünnekes, Adelgunde, an der kath. Volkssch. in

Hülm; 15. Jdel, Wilhelm, als erster Lehrer u. Rektor

au der höhern Gemeindeschule in Wermelskirchen; 16.

Katzenbauer, Heinrich, an der kath. Volkssch. in Meer¬

kamp; 17. Lankes, Elise, au der kath. Volkssch. in Oedt;

18. Ludwigs, Mathias Josef, an der kath. Volkssch. in

Urdenbach; 19. Lutz, Alexander, an der kath. Volksfch.

in Lützenkirchen; 20. Meurers, Werner, an der kath.

Volksfch. in St. Tönis; 21. Mörsheim, Peter, an der

kath. Volkssch. in Willich; 22. Müller, Emil, an einer

Volkssch. in Elberseld; 23. Müller, Äilhelm, an der

kath. Volkssch. am Königshof iu Fischeln; 24. Müller,

Wilhelm, an der parit. Volkssch. in Behenburg; 25.

Neuland, Anna, an der kath. Volkssch. iu Gustorf; 26.
Richartzhagen, Maria, an einer Volkssch. des Stadtkr.

Düsseldorf; 27. Roedesheim, Catharina, an der kath.

Volkssch. in Gustorf; 28. Schmitz, Frauziska, au einer

Volkssch. des Stadtkr. Barmen; 29. Schuwirth, Anton,

an der kath. Volkssch. iu Neviges; 30. Storni, Joses,

au der kath. Volkssch. in Goch; 31. Strerath, Josef,

an der kath. Volkssch. in Oedt; 32. Wotrnba, Gertrud,

an einer Volkssch. der St. Gertrndis Schulgem. in
Essen.

l>. definitiv:

1. Adelt, Paul Benjamin, an einer Volkssch. des

Stadtkr. Düsseldorf; 2. Aistermann, Heinrich, als Rektor

an der städt. höheru Knabenschule iu Calcar; 3. Becker,

Ernst, an der ev. Volkssch. in Linde b. Ronsdors; 4.

Brener, Lncie, an der kath. Volkssch. in Stürzelberg;
5. Buschmann, Maria, an der kath. Mädchensch. in Cleve;
6. Dellbrügge, Friedrich, an der kath. Volkssch. in Nen-

lnisendors; 7. Deussen, Angela, an der kath. Volkssch. I

in Neuß; 8. Fegers, Albert, an einer, Volkssch. in

M.-Gladbach; 9. Holland, August, an einer Volkssch. in

Barmen; 10. Jogwick, Carl Gottlieb, an einer Volkssch.
in Barmen; 11. Klei», Anton, an einer Volkssch. in

Creseld; 12. Langermauu, Johann, au einer Volkssch.
des Stadtkr. Barmen; 13. Meyer, Ernst, an der ev.

Volkssch. in Haesten; 14. Oberholz, Auua, an der kath.

Volkssch. in Ueberruhr; 15. Orfgen, Friedr. Wilhelm,

an der kath. Volkssch. in Fischeln; 16. Otto, Gustav,

an einer Volkssch. in Barmen; 17. Qnast, Friedrich, an
einer Volkssch. in Creseld; 18. Rndzio, Jda, an der

ev. Volkssch. in Fingscheidt; 19. Sittard, Mathias, an

der kath. Volkssch. in Ratingen; 20. Spengler, August,

an einer Volkssch. in Duisburg; 21. Wichmann, Josefine,
an der kath. Volkssch. in Wisset.

362. 507. Personalchronik
für den Monat Mai 1880.

1. Ernannt sind:

g.. der Gerichts-Assessor vr. Reinhold in Wesel zum
Amtsrichter bei dem Amtsgericht in Barmen,

d. die Referendarien Dr. Würmeling aus Münster,

Allendorf zu Beckum uud Holthaus von hier, zu Ge-
richts-Afsessoren.

L. die Rechtskandidaten Franz Habbel zn Asseln bei

Balve, Richard Lürenbaum zu Essen, Gustav Sindern

zu Hörde, Aug. Leonhard zu Dortmund und Max Leh-

brink zu Roxel bei Münster, zu Referendarien.

ä. der Appellationsgerichts-Secretär z. D. Kissing in

Hamm, zum Rechnungs-Revisor bei der Oberstaatsan¬

waltschaft daselbst.

s. zu Rechnnngs-Revisoren bei den Staatsanwaltschaften

der Landgerichte, und zwar derjenigen:

1. zu Bielefeld: der Kassen- und Rechnnngs -Revisor

z. D. Rechnungsrath Pfeiffer in Bielefeld.

2. zu Münster: der Kassen- und Rechnungs-Revisor

z. D. Rechuuugsrath Bußmann zu Münster.

3. zu Arnsberg: der Appellationsgerichts-Sekretär



z. D. Appelkamp zu Arnsberg.

4. zu Dortmund: der Landgerichts-Secretär Brunlieb
iu Dortmund.

5. zu Duisburg: der Justiz-Haupt- und Gerichtskassen-

Rendaut z. D. Rechunugsrath Cappell iu Duisburg.

6. zu Paderborn: der Justiz-Haupt- und Gerichts-

kassen-Rendant z. D. Biermann in Paderborn.

7. zu Hagen: der Gerichtskassen-Rendant z. D. Ronte

in Hagen.

8. zu Essen: der Kreisgerichts-Secretär, Gerichtskassen-

Controleur und Sportel-Revisor z. D. Kumpmann iu

Essen.

k. der bisherige Amtsgerichts-Assistent Düchting in

Münster, zum Amtsgerichtsseeretär bei dem Amtsgerichte
in Borbeck.

Z. der bisherige Amtsgerichts-Assistent Schneider in

Hagen, zum Amtsgerichtsseeretär bei dem Amtsgericht

zu Meinertshagen.
b. der bisherige diätarische Gerichtsschreibergehülfe

Meyer iu'Büreu, zum Amtsgerichts-Assistenten bei dem

Amtsgerichte in Paderborn.

>. der bisherige diätarische Gerichtsschreibergehülfe

Stakemeyer iu Essen zum Amtsgerichts-Assistenten bei

dem Amtsgericht in Hagen.

k. der bisherige diätarische Gerichtsschreibergehülfe

Schmidt in Nnna zum Amtsgerichts-Assistenten bei dem

Amtsgerichte in Münster.

I. der bisherige Gerichtsvollzieher kraft Auftrags,

Herlt in Delbrück, definitiv zum Gerichtsvollzieher bei
dem Amtsgerichte in Delbrück.

m. der bisherige Gerichtsvollzieher kraft Auftrags,

Joh. Schulte in Hattiugen, definitiv zum Gerichtsvoll¬
zieher bei dem Amtsgerichte daselbst.

2. Versetzt sind:

g>. der Landrichter Deuso iu Duisburg an das Land¬

gericht I in Berlin.

b. der Referendar Heilermann ans dem Bezirk des

Oberlandesgerichts zu Cölu iu den hiesigen.

3. dem Rechtsanwalt und Notar, Justizrath Michels

iu Hattingen ist der Rothe Adler-Orden IV. Klasse mit

der Zahl 50 und

4. dem ersten Gerichtsdiener und Botenmeister z. D.

Schnabel in Brilon ist das Allgemeine Ehrenzeichen mit

dem Abzeichen für 50 jährige Dienste verliehen.
Himm, den 2. Juni 1880.

Der Oberlandesgerichts-Präsident. I. V.: Dohm.

5L3. 513. Perfonalveränderuttgeu

im Bezirke der Kaiserliche» Ober-Postdirection zu
Düsseldorf.

Angestellt: der Postassistent Giesen in Breyell als
PostVerwalter.

Versetzt: die Postsekretäre Schubert von Barmen nach

Breslau und Schulz von Oberhausen, Rgb. Düsseldorf nach

Coburg; der Postassistent Günther von Lennep nach

Barmen-Rittershausen.

5K4 523. Zusammenstellung

Ztr. der der in den öffentlichen Anzeigern Nr. 61, 62 und 63 zur Besetzung angezeigten, Meldung
Bekanntm. gegenwärtig vakanten Dienststellen. bis zum

1956 Lehrer an der ev. Volkssch. in Herrath, Kr. Grevenbroich. Einkommen: 1356 M., freie Woh¬

nung, Garteu und Baumhof?c. baldigst

1957 Lehrer an der kath. Knabenschule in Nenß. Einkommen: 1500 M., steigend von 3 zu 3 Jahren

um 75 M. bis 1800 M. und freie Wohnung. 25/6

1958 Lehrer an der kath. Volkssch. in Kessel, Kr. Cleve. Einkommen: 1170 M, freie Wohnung und
Garten. 20/6

1980 Lehrer an der kath. Volkssch. in Alteudors, Kr. Essen. Einkommen: 1350 M., steigend von

3 zu 3 Jahreu um 75 M. bis 1950 M. uud Miethsentschädigung von 300 resp. 150 M. —

1981 Hauptlehrer an der ev. 2. Heckiughauser Volkssch. in Barmen. Einkommen: 2250 M, steigend

von 5 zu 5 Jahreu um 150 M. bis 2700 M. uud freie Wohnung. 20/6

2012 Lehrerin au der kath. Volkssch. in Steinbüchel, Kr. Solingen. Einkommen: 900 M. und

freie Wohnung. baldigst.

2014 Lehrer an der kath. Volksschule in Cleve. Einkommen: 1350 M. und freie Wohnung oder
Miethsentfchädiguug vou 120 M. 1/7

2015 Lehrer an der kath. Volksschule in Gieseukirchen, Kr. M.-Gladbach. Einkommen: 1050 M und
Miethsentschädigung von 75 M. 1/7

2013 Polizeidiener in Lennep. Einkommen: 1100 M. uud freie Wohnung. 1/7
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